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Witwenrente: So sichern Sie Ihre
Ansprüche nach dem Verlust eines

Partners!
Erfahren Sie alles über die Witwenrente in Deutschland:
Ansprüche, Arten, Voraussetzungen und wichtige Fristen

für Hinterbliebene.

Merkur, Deutschland - Das Rentensystem in Deutschland
umfasst Regelungen zur Auszahlung der Witwenrente, die an
Hinterbliebene nach dem Tod eines Ehepartners gezahlt wird.
Anspruch auf Witwenrente besteht, wenn das Paar verheiratet
war oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen
ist und diese mindestens ein Jahr bestand. Zudem muss der
Verstorbene mindestens fünf Jahre in die Rentenversicherung
eingezahlt haben, es sei denn, er ist unfallbedingt verstorben
oder der Antragsteller bezieht bereits eine Rente.Merkur
berichtet, dass Witwenrenten in zwei Varianten angeboten
werden: große und kleine Witwenrente.

https://www.merkur.de/wirtschaft/wann-keine-witwenrente-kriegen-faelle-rentner-fuer-hinterbliebene-rente-ausnahmen-zr-92727931.html


Die kleine Witwenrente beträgt 25% der Altersrente des
verstorbenen Partners und wird für bis zu zwei Jahre gewährt,
sofern der Hinterbliebene jünger als 47 Jahre ist, nicht
erwerbsgemindert ist, und kein Kind unter 18 Jahren betreut. Bei
der großen Witwenrente hingegen erhält die berechtigte Person
55% der Bezüge des Verstorbenen; dieser Prozentsatz erhöht
sich auf 60%, wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft vor dem
1. Januar 2002 geschlossen wurde.Deutsche
Rentenversicherung informiert, dass wichtige
Voraussetzungen wie ein Mindestalter von 47 Jahren, eine
verminderte Erwerbsfähigkeit oder die Betreuung eines
minderjährigen Kindes für die Gewährung der großen
Witwenrente erfüllt sein müssen.

Wichtige Regelungen zur Witwen- und
Witwerrente

Ein entscheidendes Element ist das sogenannte
Sterbevierteljahr, in dem die Witwenrente zunächst in voller
Höhe ausgezahlt wird. Diese Phase dauert drei Monate nach
dem Tod des Partners und während dieser Zeit wird eigenes
Einkommen nicht angerechnet. Nach Ablauf dieses Zeitraums
wird geprüft, ob der Hinterbliebene Anspruch auf eine große
oder kleine Witwenrente hat. Ein wichtiges Detail ist, dass der
Anspruch auf Witwenrente erlischt, wenn der Hinterbliebene
erneut heiratet, es sei denn, bei einer erneuten Scheidung oder
dem Tod des neuen Partners kann der Anspruch
wiederhergestellt werden. Zusätzlich kann auch Rentensplitting
dazu führen, dass Frauen kein Anspruch auf Witwenrente
haben.Finanz.de hebt hervor, dass auch geschiedene Frauen
unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf Witwenrente
haben können.

Hierzu zählt, dass die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden
wurde, der Anspruch auf Unterhalt im Jahr vor dem Tod des Ex-
Partners weiterhin bestand und der Verstorbene mindestens fünf
Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Zudem gibt es
Regelungen für den Kinderzuschlag, der zusätzlichen Anspruch

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/In-der-Rente/Hinterbliebenenrente/hinterbliebenenrente_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/In-der-Rente/Hinterbliebenenrente/hinterbliebenenrente_node.html
https://www.finanz.de/rente/witwenrente/


für Hinterbliebene mit kleinen Kindern gewährt wird. Der Antrag
auf Witwenrente muss schnellstmöglich nach dem Todesfall
gestellt werden, um eventuelle finanzielle Engpässe zu
vermeiden.

Die Rentensystematik in Deutschland zeigt sich als komplex,
jedoch sind die Grundlagen klar. Hinterbliebene, die die
Anforderungen erfüllen, können Unterstützung erwarten, die
ihnen in einer schweren Lebensphase zur Seite steht.
Informierte Antragsteller sind in der Lage, die verschiedenen
Möglichkeiten optimal zu nutzen.
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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